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Errichtung einer Urnenwand (Kolumbarium) auf dem Friedhof Daglfing

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 03728 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 13 - Bogenhausen - vom 15.03.2022

Sehr geehrte Herr Ring,

der o.g. Antrag wurde uns vom Direktorium mit der Bitte um weitere Bearbeitung zugeleitet; 
er bezieht sich auf ein Geschäft der laufenden Verwaltung i. S. d. Art. 37 Abs. 1 Satz 1 GO und
§ 12 Abs. 3 Bezirksausschuss-Satzung.

Mit diesem Antrag fordert der BA 13 das Gesundheitsreferat auf, auf dem Friedhof Daglfing 
eine Urnenwand zu planen und zu errichten.

In der Begründung zu diesem Antrag wird u.a. ausgeführt, dass den Hinterbliebenen in 
fußläufig erreichbaren Bereichen die Gelegenheit für eine Bestattung in Wohnortnähe 
gegeben werden solle. Eine Urnenwand sei eine gute Möglichkeit um auf wenig Platz relativ 
viele Bestattungsmöglichkeiten bereitzustellen. Der Friedhof Riem sei für Hinterbliebene ohne 
PKW zu weit entfernt und schwer zu erreichen.

Zu diesem Antrag kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:
Der Friedhof Daglfing bietet aus platztechnischen Gründen keine Möglichkeit eine Urnenwand 
vorzusehen. Der gesamte Friedhof ist mit Grabstätten eng belegt.
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Insbesondere ist es nicht möglich vor oder neben dem Aussegnungsgebäude eine Urnenwand
zu errichten, da diese die Fenster verdecken und das historische Bild des Gebäudes stören 
würde. Vor der Mauer neben der Aussegnung ist ebenfalls kein Platz, da dort ein Schacht 
verbaut ist.

Die Möglichkeit, eine Urnenwand direkt an der Kirchenwand zu errichten, dürfte schwer 
realisierbar sein, da der Durchgangsweg an dieser Stelle dann stark verengt würde. Dies 
müsste zudem mit der Kirchenverwaltung Sankt Emmeram besprochen und umgesetzt 
werden, da es sich hier um den kirchlichen Friedhofsteil handelt, für den die Städtischen 
Friedhöfe München nicht zuständig sind.

Für weitere Fragen stehen Ihnen gerne meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sach-
gebiets GSR-SFM-B-V unter der Telefon-Nummer 0 89 / 23199 3343 oder via E-Mail unter 
sfm-b-verwaltung.gsr@muenchen.de zur Verfügung. 

Der Antrag 20-26 / B 03728 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 13 - Bogenhausen 
vom 15.03.2022 ist damit satzungsgemäß erledigt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Beatrix Zurek
berufsmäßige Stadträtin
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